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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 14.09.2023 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

seit 2017 hat sich, laut einer DLRG-Studie1, der Anteil der Grundschüler, die nicht schwimmen 

können, von 10 Prozent auf 20 Prozent verdoppelt. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-

Pandemie tragen hier einen erheblichen Anteil dran. Umso wichtiger ist es, dass es ausreichend 

Angebote für Kinder gibt, um das Schwimmen zu erlernen.  

Regelmäßig bietet die SWE Bäder GmbH entsprechende Kurse an. Die verfügbaren Plätze sind oft 

stark nachgefragt. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen: 

 

1. Welcher Bedarf an Schwimmlernkursen besteht aus Sicht der Stadtverwaltung Erfurt, um 

allen Erfurter Kindern zwischen dem fünften und achten Lebensjahr die Möglichkeit zum 

Erlernen der Schwimmfähigkeit bieten zu können? 

2. Wie viele entsprechende Plätze konnten mit Stand 31. August im Jahr 2023 angeboten 

werden? 

3. Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um mit den vorhandenen Strukturen 

(vorhandene Schwimmhallen und Personal, Schwimmvereine als mögliche Partner, 

Bahnbelegungszeiten, etc.) das Angebot für das Schwimmenlernen zu erhöhen? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

                                                             
1 https://www.dlrg.de/informieren/die-dlrg/presse/schwimmfaehigkeit/  

 

  

 

Fraktion SPD, Herr Mroß 
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14.09.2023, gez. i. A. xxxxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 
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